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§ 1
Änderung des Hamburgischen Juristenausbildungsgesetzes

Das Hamburgische Juristenausbildungsgesetz vom 11. Juni 
2003 (HmbGVBl. S. 156), zuletzt geändert am 19. Mai 2017 
(HmbGVBl. S. 143), wird wie folgt geändert:
 1. § 3 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Auf die Studienzeit kann ein erfolgreich abgeschlos-

sener Vorbereitungsdienst, der die Befähigung für das 
erste  Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in der Fachrich-
tung Justiz oder in einer anderen förderlichen Lauf-
bahnfachrichtung vermittelt, bis zur Dauer von einem 
Jahr angerechnet werden.“

 2. § 12 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Pflichtfächer sind die Kernbereiche des Bürgerlichen 

Rechts, des Strafrechts, des Öffentlichen Rechts ein-
schließlich des Verfahrensrechts, der europa- und völker-
rechtlichen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Me -
thoden und Grundlagen, der philosophischen, geschicht-
lichen und gesellschaftlichen Grundlagen sowie der 
Methoden der rechtsberatenden und rechtsgestaltenden 
Praxis.“

 3. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch einen 
Punkt ersetzt.

cc) Nummer 5 wird gestrichen.
b) Hinter Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-

gefügt:
 „(3) Sofern die in Absatz 1 Nummer 2 benannte 

Hochschule in der von ihr gemäß § 30 Absatz 3 Satz 1 
erlassenen Prüfungsordnung die vorherige Ablegung 
der Schwerpunktbereichsprüfung vorsieht, setzt die 
Zulassung ferner voraus, dass der Prüfling die univer-
sitäre Schwerpunktbereichsprüfung nach § 8 Absatz 2 
bestanden hat.“

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden Absätze 4 bis 7 
und erhalten folgende Fassung:

 „(4) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung 
oder einem Sprachkurs nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
kann durch einen mindestens ein Semester dauernden 
Studienaufenthalt an einer ausländischen fremd-
sprachigen rechtswissenschaftlichen Fakultät ersetzt 
werden.

 (5) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 3 
kann durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Veran-
staltung einer ausländischen rechtswissenschaftlichen 
Fakultät ersetzt werden, sofern die Veranstaltung auf 
Antrag des Prüflings durch das Prüfungsamt als gleich-
wertig anerkannt worden ist.

 (6) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 kann durch die Teil-

nahme an einer Verfahrenssimulation oder an einem 
Programm zur ehrenamtlichen Rechtsberatung ersetzt 
werden, sofern diese die Voraussetzungen des § 26 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 oder 7 erfüllen. Die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Veranstaltung oder einem 
Sprachkurs nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann 
durch die Teilnahme an einer Verfahrenssimulation 
ersetzt werden, sofern diese die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 erfüllt.

 (7) Das Prüfungsamt kann aus wichtigem Grund Aus-
nahmen von den Erfordernissen des Absatzes 1 Num-
mern 3 und 4 sowie dem Absatz 2 zulassen.“

 4. § 14 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 2 wird gestrichen.
b) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden Nummern 2 

bis 4 und erhalten folgende Fassung:
 „2.  Bescheinigungen über die Teilnahme an den prak-

tischen Studienzeiten nach § 5 Absatz 4,
 3.  eine mit einem Lichtbild versehene tabellarische 

Darstellung des Lebenslaufes, 
 4.  die Erklärung, dass der Prüfling bisher bei keinem 

anderen Prüfungsamt die Zulassung beantragt hat, 
oder die Angabe, wann und wo dies geschehen ist 
und“.

c) Es wird folgende Nummer 5 angefügt:
 „5.  in den Fällen des § 13 Absatz 3 die Prüfbescheini-

gung nach § 34 Absatz 1 oder ein vergleichbarer 
Nachweis.“

 5. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 „(1) Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, wer

1. in den Aufsichtsarbeiten eine durchschnittliche 
Punktzahl nach § 7 von mindestens 3,8 und in 
min destens drei Aufsichtsarbeiten mindestens die 
Punktzahl 4,0 erreicht hat und

2. die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung be-
standen hat; dies weist der Prüfling binnen einer 
Frist von zwölf Monaten beginnend mit dem Tag der 
letzten schriftlichen Aufsichtsarbeit nach § 15 durch 
die Prüfungsbescheinigung nach § 34 Absatz 1 oder 
einem vergleichbaren Nachweis gegenüber dem Prü-
fungsamt nach; die Frist beträgt 18 Monate, wenn 
der Prüfling den Antrag auf Zulassung zur staat-
lichen Pflichtfachprüfung wenigstens sechs Monate 
vor dem nach § 26 maßgeblichen Termin gestellt 
hat.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
 „(2) Erfüllt der Prüfling die Voraussetzungen nach 

Absatz 1 nicht oder nicht fristgemäß, so hat er die staat-
liche Pflichtfachprüfung nicht bestanden.“

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:
 „(3) Die Frist nach Absatz 1 Nummer 2 wird auf Antrag 

um bis zu sechs Monate verlängert, wenn der Prüfling 
aus wichtigem Grund an dem fristgemäßen Nachweis 
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der bestandenen universitären Schwerpunktprüfung 
gehindert war. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn

1. der Prüfling nach den Maßstäben der jeweiligen Prü-
fungsordnung nach § 30 Absatz 3 an der Erbringung 
einer Prüfungsleistung aus wichtigem Grund gehin-
dert war,

2. die jeweilige Hochschule in dem gewählten Schwer-
punktbereich einen Prüfungsbestandteil seit Frist-
beginn nicht in der Weise angeboten hat, dass die 
reguläre Abgabe oder Einreichungszeit mindestens 
zwölf Wochen vor Fristablauf lag,

3. die Bewertung einer schriftlichen Prüfungsleistung 
bei Fristablauf nicht vorliegt obwohl seit der Ein-
reichung oder Abgabe der Prüfungsleistung zwölf 
Wochen vergangen sind oder

4. der Prüfling eine Prüfungsleistung abgelegt hat und 
hinsichtlich dieser nach der Prüfungsordnung der 
Hochschule zur Wiederholung berechtigt ist, sofern 
der Prüfling die übrigen Prüfungsleistungen mit 
Erfolg erbracht hat, es sei denn auch hinsichtlich 
dieser Prüfungsleistungen liegen die Gründe des 
ersten Halbsatzes oder der Nummern 1 bis 3 vor.

 Über die Voraussetzungen des Satzes 2 erteilt die Hoch-
schule auf Antrag des Prüflings eine Bescheinigung, die 
dem Antrag auf Verlängerung der Frist beizufügen ist. 
Über die Verlängerung der Frist entscheidet das 
Prüfungs amt. Die Frist kann mehrfach verlängert wer-
den.“

 6. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „neunten“ durch das 
Wort „achten“ und werden die Wörter „nach Ende des 
dreizehnten“ durch die Wörter „vor Ende des zwölften“ 
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird hinter den Wörtern 
„wegen einer“ das Wort „amtsärztlich“ ein-
gefügt.

bbb) Hinter Nummer 2 werden folgende neue 
Nummern 3 und 4 eingefügt:

 „3.  bis zu zwei Semester oder bis zu drei 
Trimester, wenn der Prüfling wegen 
einer Schwerbehinderung (§ 2 Absatz 2 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
– SGB IX) im Studienfortschritt erhe-
blich be einträchtigt war; die Schwerbe-
hinderung ist grundsätzlich durch einen 
Ausweis gemäß § 152 Absatz 5 SGB 
IX, Art und Umfang der körperlichen 
Behinderung sowie Dauer der dadurch 
verursachten Verzögerung im Studien-
fortschritt sind durch ein Zeugnis 
einer Amtsärztin oder eines Amtsarztes 
nachzuweisen,

 4.   Zeiten des Mutterschutzes und der 
Elternzeit im Sinne des Mutterschutzge-
setzes und Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung, auch wenn Teilleistungen erbracht 
werden,“.

ccc) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden 
Nummern 5 bis 7 und erhalten folgende Fas-
sung:

 „5.  bis zu zwei Semester oder bis zu drei 
 Trimester, wenn der Prüfling ein Jahr 
oder länger als gewähltes Mitglied in 
gesetzlich vorgesehenen Gremien oder 
satzungsmäßigen Organen der Hoch-
schule tätig war, 

 6.  vier bis sechs Monate, wenn der Prüfling 
an einer internationalen fremdsprachigen 
Verfahrenssimulation im Rahmen des 
Studiums an einer deutschen Hochschule 
teilgenommen hat, sofern eine Hoch-
schule im Geltungsbereich dieses Geset-
zes bescheinigt oder bestätigt, dass die 
Verfahrenssimulation den deutlich über-
wiegenden Teil des Studienaufwandes 
des Prüflings während dieses Zeitraums 
dargestellt hat und weder die Verfahrens-
simulation noch Teile hiervon in anderer 
Weise als nach § 13 Absatz 6 zur Erfül-
lung von Zulassungsvoraussetzungen der 
ersten juristischen Prüfung oder als Prü-
fungsbestandteile verwendet werden; die 
Entscheidung über die Anrechnungsfrei-
heit trifft das Prüfungsamt,

 7.  bis zu sechs Monate, wenn der Prüfling 
mindestens ein Jahr an einem Programm 
einer Hochschule im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zur vertieften praxis-
orientierten Aus- und Fortbildung für 
eine ehrenamtliche Rechtsberatung 
teilgenommen sowie in diesem Rahmen 
mindestens über ein Semester ehren-
amtliche Rechtsberatung geleistet hat, 
sofern die Hochschule bescheinigt, dass 
die Teilnahme an diesem Programm einen 
erheblichen Teil des Studienaufwands 
des Prüflings während dieses Zeitraums 
dargestellt hat und weder die Teilnahme 
an dem Programm noch Teile hiervon 
in anderer Weise als nach § 13 Absatz 6 
Satz 1 zur Erfüllung von Zulassungs-
voraussetzungen der ersten juristischen 
Staatsprüfung oder als Prüfungsbestand-
teile verwendet werden; die Entschei-
dung über die Anrechnungsfreiheit trifft 
das Prüfungsamt; Inhalt und Umfang von 
Programmen im Sinne des ersten Hal-
bsatzes bedürfen der Genehmigung des 
Prüfungsamtes und werden der zuständi-
gen Behörde bekannt gegeben und“.

ddd) Es wird folgende Nummer 8 angefügt:

 „8.  ein Semester oder eineinhalb Trimes-
ter, wenn der Prüfling die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung bereits 
bestanden hat.“

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

 „Mit Ausnahme der Zeiten nach Satz 1 Num- 
mern 2, 3 und 4 sowie einer Fristverlängerung nach 
Satz 1 Nummer 8 können insgesamt nicht mehr 
als vier Semester oder sechs Trimester unberück-
sichtigt bleiben.“
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 7. § 27 Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

 „§ 13 Absatz 7 gilt entsprechend.“

 8. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 ein-
gefügt:

 „(2) Falls die Hochschule von der Möglichkeit nach 
§ 13 Absatz 3 keinen Gebrauch macht, stellt sie sicher, 
dass in jedem Semester beziehungsweise in jeden zwei 
aufeinanderfolgenden Trimestern in jedem angebo-
tenen Schwerpunktbereich sämtliche erforderlichen 
Prüfungsleistungen erbracht werden können.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 9. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „mindestens 
sechzehn“ durch das Wort „vierzehn“ ersetzt.

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3) In geeigneten Schwerpunktbereichen können 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten 
werden.“

10. § 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Es sind drei Prüfungsleistungen, davon höchstens 

eine mündliche Prüfungsleistung zu erbringen.“
b) Es wird folgender Satz angefügt:
 „In Fällen des § 31 Absatz 3 können Prüfungsleistun-

gen auch in englischer Sprache abgenommen werden.“
11. § 33 Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:
 „Bestimmt die Hochschule, dass die zu erbringenden 

 Prüfungsleistungen nur eine Aufsichtsarbeit nach § 32 
Absatz 1 Satz 1 umfassen, muss diese im Umfang einer 
staatlichen Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 1 Satz 2 und 
im Gewicht für die Bildung der Gesamtnote mindestens 
dem einer staatlichen Aufsichtsarbeit nach § 22 Absatz 2 
Satz 2 entsprechen.“

§ 2
Inkrafttreten

§ 1 Nummer 9 Buchstabe a und Nummer 10 Buchstabe a 
tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz 
am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. September 2019.

Der Senat
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